
ff) § 101 JN
Art. 31 CMR begründet nur die internationale, nicht

 jedoch die örtliche oder sachliche Zuständigkeit. Diese ist
nach den jeweiligen Bestimmungen des nach Art. 31 CMR
international zuständigen Staates zu beurteilen. Um jene  Fälle
österreichischer internationaler Zuständigkeit ohne örtliche
Zuständigkeit eines nationalen Gerichts zu vermindern,
 wurde im Rahmen der Zivilverfahrensnovelle 200448 § 101 JN
geschaffen, welcher für Rechtsstreitigkeiten aus einer der
CMR unterliegenden Beförderung einen Wahlgerichtsstand
schafft und die örtliche Zuständigkeit (auch) jenes Gerichtes
begründet, in dessen Sprengel sich der Ort der Übernahme
des Transportgutes oder der für die Ablieferung vorgesehene
Ort befindet. Das Ziel des Gesetzgebers war, künftig Ordina-
tionsanträge an den Obersten Gerichtshof nach § 28 JN, wo-
nach dieser aus den sachlich zuständigen Gerichten ein Ge-
richt als örtlich zuständig bestimmen solle, zu vermindern.
Dennoch werden nach wie vor Ordinationsanträge nach § 28
Abs. 1 Ziffer 1 JN gestellt und abgewiesen, wenn Übernahme-
oder Ablieferungsorte in Österreich liegen und es demzufolge
nicht an einem inländischen Gerichtsstand mangelt.49

4. Fazit

Das autonome österreichische Gütertransportrecht ist
stark zersplittert und zum Teil veraltet; so ist etwa der Re-

formbedarf bei Bahn und Binnenschiff offensichtlich. Infolge
der wachsenden Bedeutung grenzüberschreitender Trans porte
auf der Donau empfiehlt sich eine Ratifikation der CMNI.
Eine umfassende Reform der nationalen Vorschriften unter
Einbeziehung des gesamten autonomen Normenbestandes
mit dem Ziel einheitlicher, für alle Verkehrsträger geltenden
Bestimmungen, diente nicht nur der Rechtsbereinigung, son-
dern brächte für multimodale Beförderungsvorgänge Rechts-
sicherheit.50 In der höchstrichterlichen Praxis tritt die Bedeu-
tung straßengütertransportrechtlicher Fälle deutlich zu Tage;
im Zusammenhang mit dem Begriff der Logistik zeigt sich die
Komplexität der zugrundeliegenden Vereinbarungen und die
damit verbundene Herausforderung an die sachgerechte Ver-
tragsgestaltung. Die steigende Zahl dieser gemischten  Verträge
unterstreicht die Dringlichkeit einer Modernisierung des  na -
tio nalen Normenbestandes.
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48 ÖBGBl. I 2004/128; die Vorschrift gilt für Klagen, die nach dem
31. 12. 2004 bei Gericht einlangen und lautet wie folgt: »§ 101. Für
Rechtsstreitigkeiten aus einer Beförderung, die dem Übereinkommen
vom 19. Mai 1956 über den Beförderungsvertrag im Internationalen
Straßengüterverkehr (CMR) unterliegt, ist auch das Gericht zustän-
dig, in dessen Sprengel der Ort der Übernahme des Gutes oder der für
die Ablieferung des Gutes vorgesehene Ort liegt.«; vgl. im Übrigen
Jesser-Huß in Thume, CMR2 Länderbericht Österreich, S. 1019.

49 Vgl. etwa jüngst OGH 7. 8. 2008, 7 Nc 13/08h.
50 Vgl. dazu bereits Jesser-Huß, Reform des österreichischen Transport-

rechts, in: Harrer/Mader (Hrsg.), Die HGB-Reform in Österreich
(2005), S. 117 ff.

Die niederländische CMR-Rechtsprechung

Ein Auszug aus der aktuellen CMR-Rechtsprechung in den Niederlanden

Advocaat Jan P. Eckoldt,1 Amsterdam

Der folgende Beitrag geht zurück auf einen Vortrag
vom 13. November 2008 im Rahmen des von der Deutschen
Gesellschaft für Transportrecht in Dresden veranstalteten
Symposiums über aktuelle Fragen des Transportrechts. Der
Beitrag ist im Wesentlichen eine überarbeitete Form des
Skriptes zu diesem Vortrag.

A. Einleitung

Da ich davon ausging, dass viele der Anwesenden
des Symposiums der Deutschen Gesellschaft für Trans -
portrecht in Dresden besonders an aktuellen Entwicklungen
bei typisch deutsch-niederländischen Rechtsstreitigkeiten
interessiert seien, habe ich im Vorfeld die aktuelle nieder -
ländische Transportrechtsprechung unter diesem Gesichts-
punkt betrachtet. Mir wurde schnell klar, dass es sich bei den
meisten deutsch-niederländischen Entscheidungen um Strei-
tigkeiten im Rahmen des internationalen Straßengüterver-
kehrs, sprich im Rahmen der CMR, handelt. Ich habe mich
daher dazu entschlossen, mich auf die »trockene« Seite des
Transportrechts zu beschränken und alle anderen Transport-
modalitäten außer Acht zu lassen. Ich hoffe, dass ich damit
nicht die Erwartungen der anwesenden Seerechtler enttäuscht
habe. Aber es  wäre mir andernfalls nicht möglich, gewesen,
 einen Teil der aktuellen niederländischen Transportrecht -

sprechung in einem so  engen Rahmen strukturiert vorzu -
stellen.

B. Der Anwendungsbereich der CMR: Abgrenzung
zwischen dem Spediteur und dem Frachtführer

In niederländischen Verfahren gibt es oft eine »Vordis-
kussion«, ob die CMR überhaupt Anwendung findet. Dies
hängt damit zusammen, dass in niederländischen Verfahren
von Beklagten oft behauptet wird, dass sie nicht als Fracht-
führer sondern lediglich als Spediteur gehandelt haben, was
zur Folge hätte, dass sie lediglich nach den Grundsätzen des
Speditionsvertrages haften würden.2 Angesichts der niedrige-
ren Haftung des Spediteurs gegenüber der Haftung des CMR-
Frachtführers überrascht diese Argumentation nicht.

Wie sich einer Entscheidung des Landgerichts3 Utrecht

1 Advocaat bei Wiersma Van Campen Vos Advocaten in Amsterdam.
2 Eine Übersicht zu dieser Problematik ist zu finden unter: Claring-

bould, NTHR (Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht) 2008-2,
S. 55 ff.

3 Ich habe mich dafür entschieden, anstelle des niederländischen Worts
»Rechtbank« hier das deutsche Wort »Landgericht« zu benutzen.
Hierbei ist zu bedenken, dass die dem deutschen Amtsgericht entspre-
chende niederländische Gerichtsbarkeit als »sector kanton« integriert
ist in die Rechtbank. Streitigkeiten mit einem Streitwert von mehr als
5.000 € werden dem »sector civiel« der Rechtbank vorgelegt.
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vom 27. Februar 2008 entnehmen lässt, die ich hier exempla-
risch erwähne, beantworten die niederländischen Gerichte die
Frage der Abgrenzung zwischen dem Spediteur und dem
Frachtführer, indem sie alle Umstände des konkreten Einzel-
falles untersuchen.4 Anhand der, letztendlich festgestellten
Tatsachen wird dann beurteilt, was die Parteien berechtigter-
weise voneinander erwarten konnten.5 Die Gerichte müssen
also entscheiden, ob der Absender in einem konkreten Fall
berechtigterweise erwarten konnte, dass sein Vertragspartner
sich dazu verpflichtete, das Gut zu befördern oder ob er sich
lediglich dazu verpflichtet hatte, die Versendung des Gutes zu
besorgen.6

Weiterhin lässt sich einer Entscheidung des Gerichts-
hofes Den Haag vom 30. Mai 2006 entnehmen, dass es im
Hinblick auf eine Abgrenzung zwischen Frachtvertrag und
Speditionsvertrag nicht entscheidend ist, in welcher Form die
erbrachte Leistung dem Absender in Rechnung gestellt wird.7

Im vorliegenden Fall war dem deutschen Absender in der
 Offerte und in der Endabrechnung lediglich ein Gesamtbetrag
in Rechnung gestellt worden.8 In dem Verfahren führte der
niederländische Beklagte an, dass der vorliegende Vertrag ein
Speditions- und kein Frachtvertrag sei. Der Kläger hielt unter
anderem dagegen, dass ein Gesamtbetrag für den Transport in
Rechnung gestellt wurde und die vermeintliche Leistung des
Spediteurs nicht gesondert ausgewiesen sei. Dies würde seiner
Meinung nach dazu führen, dass der Vertrag als Frachtvertrag
anzusehen sei. Zur Unterstützung seiner Argumentation be-
rief der Kläger sich – unabhängig von dem anzuwendenden
niederländischen Recht – auf den deutschen § 459 HGB in
Bezug auf den Fixkostenspediteur. Das Gericht stellte jedoch
fest, dass es im niederländischen Recht keine gesetzliche  Rege -
lung gebe, die dem § 459 HGB entspreche und dass deshalb
das Inrechnungstellen von einem Gesamtbetrag, bei dem
die Leistung des Spediteurs nicht gesondert ausgewiesen ist,
kein Grund sein könne, einen Spediteur wie einen Frachtfüh-
rer zu behandeln.9 Das Gericht untersuchte weiterhin alle
konkreten Umstände des Falles und kam zu dem Urteil, dass
der Be klagte als Spediteur zu qualifizieren sei.10 Der Spediteur
 konnte sich demzufolge auf seine allgemeinen Speditions -
bedingungen, die FENEX-Bedingungen, berufen.11

Zu den niederländischen FENEX-Bedingungen, die
niederländische Version der deutschen ADSp, möchte ich an
dieser Stelle noch Folgendes anmerken.12 Die FENEX-Bedin-
gungen finden in der Regel auf alle Speditionsverträge An-
wendung.13 Zuzüglich zu der Tatsache, dass die Haftung des
Spediteurs in den FENEX-Bedingungen sehr eingeschränkt
wird,14 muss erwähnt werden, dass die FENEX-Bedingungen
eine 9monatige Verjährungsfrist und zusätzlich eine Aus-
schlussfrist von 18 Monaten kennen. Ich verweise in diesem
Zusammenhang auf Art. 21 der FENEX-Bedingungen. Wei -
terhin beinhaltet der Art. 23 eine Schiedsgerichtsklausel.  Sollte
sich erst im Laufe des Verfahrens herausstellen, dass der Ver-
trag mit dem Beklagten ein Speditionsvertrag ist, könnte dies
dazu führen, dass die ordentlichen Gerichte nicht zuständig
sind. Sollte sich dies wiederum erst nach 18 Monaten heraus-
stellen, wäre ein möglicher Anspruch aufgrund der Aus-
schlussfrist bereits erloschen. Zur Schiedsgerichtsklausel
möchte ich anmerken, dass nach Art. 1021 der niederländi-
schen Zivilprozessordnung eine Schiedsgerichtsvereinbarung
auch rechtsgültig vereinbart wird, indem eine der Vertrags-
parteien auf allgemeine Geschäftsbedingungen, wie z.B. die
FENEX-Bedingungen, hinweist, in denen eine Schiedsge-
richtsklausel enthalten ist.

C. Der aktuelle Stand zur Haftung des 
CMR-Fachtführers

Bei der Besprechung der aktuellen niederländischen
CMR-Rechtsprechung sah ich mich aufgrund der Weit räu -
migkeit des Themas gezwungen, ein paar konkrete Un ter the -
men auszuwählen, die ich im Nachstehenden näher  erläutern
werde.

I. Die Auslegung des Art. 17 Abs. 2 CMR, 
d.h. des Begriffs »höhere Gewalt«

Die aktuelle niederländische Auslegung des Begriffs
»höhere Gewalt« im Sinne des Art. 17 Abs. 2 CMR bedarf
meiner Meinung nach einer kurzen Erläuterung. Wenn ich
hier übrigens von »höherer Gewalt« spreche, meine ich natür-
lich »Umstände, die der Frachtführer nicht vermeiden und
 deren Folgen er nicht abwenden konnte«. Seit einer Entschei-
dung des Hoge Raads Ende der 90er Jahre wird »höhere
 Gewalt« im Sinne des Art. 17 Abs. 2 CMR in der niederländi-
schen Rechtsprechung nur angenommen, wenn der Fracht-
führer darlegt, dass er alle von einem sorgfältigen Frachtfüh-
rer berechtigterweise zu verlangenden Maßnahmen getroffen
hat, um den Verlust (oder die Beschädigung) zu vermeiden.15

Der vom Hoge Raad entwickelte Maßstab ist nicht gerade
 aktuell. Mir geht es bei der Entscheidung, die ich hier exem-
plarisch erläutern möchte, vor allem darum, zu zeigen, wie die
niederländischen Gerichte in den letzten Jahren den vom
 Hoge Raad entwickelten Maßstab auslegen.

Das Landgericht Rotterdam äußerte sich am 7. März
2007 zu folgendem Sachverhalt.16 Ein Frachtführer hatte an
einem Freitag eine Sendung geladen, die er am darauffolgen-
den Montag hätte abliefern müssen. Der Frachtführer stellte
den Anhänger mit der Sendung auf seinem Betriebsgelände
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4 Landgericht Utrecht, 27. Februar 2008, LJN: BC5052; alle Entschei-
dungen, bei denen ich eine »LJN-Nummer« erwähne sind (in nieder-
ländischer Sprache) zu finden unter »www.rechtspraak.nl«.

5 Diese in der Rechtsprechung hantierte Form der Beurteilung anhand
der berechtigten Erwartungshaltung der Parteien ist zurückzuführen
auf eine Entscheidung des Hoge Raads vom 13. März 1981 in der
 Sache »Haviltex«, NJ (Nederlandse Jurisprudentie) 1981, 635.

6 Hierzu ausführlich Claringbould, idem, S. 56.
7 Gerichtshof Den Haag, 30. Mai 2006, S&S (Schip & Schade) 2006,

131.
8 In der Offerte: »Frachtsatz: Hfl 1.025 pauschal«. In der Endabrech-

nung waren neben dem »Frachtsatz« lediglich die Rechnungsposten
»Fiskal Vertretung«, »Auslagerung« und »Lagermiete« gesondert aus-
gewiesen.

9 Gerichtshof Den Haag, 30. Mai 2006, S&S 2006, 131, unter Punkt 15.
Der Hoge Raad hat sich in seiner Kassationsentscheidung zu dieser
Streitsache nicht mehr explizit zu diesem Punkt geäußert (Hoge Raad,
25. Januar 2008, LJN: BC2657).

10 Der Beklagte hatte z.B. auf die FENEX-Bedingungen hingewiesen
und verfügte über keine eigenen Lkws.

11 Idem, unter Punkt 16.
12 Die FENEX-Bedingungen können in deutscher Sprache unter

»www.fenex.nl« runtergeladen werden.
13 Niederländische Spediteure verweisen eigentlich immer auf die  FE -

NEX-Bedingungen. Ein Hinweis in z.B. einer Offerte oder Auftrags-
bestätigung ist für die rechtliche Einbeziehung ausreichend. Von Van
Huizen wird sogar angenommen, dass die FENEX-Bedingungen als
Gewohnheitsrecht und deshalb als Teil des Speditionsvertrages anzu-
sehen sind (siehe Van Huizen, »Algemene voorwaarden en logistiek«,
in Wessels/Jongeneel/Hendrikse »Algemene voorwaarden«, 2006,
S. 610 f.). Anders jedoch Claringbould, idem.

14 Siehe z.B. Art. 11 der FENEX-Bedingungen.
15 Hoge Raad, 17. April 1998, NJ 1998, 602 und S&S 1998, 75.
16 Landgericht Rotterdam, 7. März 2007, LJN: BB0589.
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ab. Das Betriebsgelände des Frachtführers wurde nachts von
einem zentralen Flutlichtmast erleuchtet. Das Gelände war
umgeben von einem 2,10 m hohen Zaun, der von einer drei -
fachen Reihe Stacheldraht gekrönt wurde. Weiterhin war der
Zaun elektrisch geladen und zusätzlich durchzogen von
Drähten, die bei einer Unterbrechung eine Alarmmeldung bei
einer Sicherheitsfirma auslösten. Zu guter Letzt befand sich
die Wohnung des Geschäftsführers auf dem Betriebsgelände.
Ungeachtet dieser Sicherheitsvorkehrungen gelang es Dieben,
den Anhänger samt Sendung nebst einer Zugmaschine von
dem Betriebsgelände zu entwenden. Im anschließenden Ver-
fahren berief sich der Frachtführer auf einen Haftungsaus-
schluss wegen »höherer Gewalt«. Die vom Frachtführer vor-
getragene Anwendung des Art. 17 Abs. 2 CMR wurde jedoch
vom Landgericht Rotterdam mit der einfachen Begründung
zurückgewiesen, man hätte doch noch zusätzlich zu den
 vorhandenen Sicherungsmaßnahmen Königszapfenschlösser
(auch »King Pin-Schlösser« genannt) bei allen Anhängern und
Zugmaschinen anbringen können bzw. alle Zugmaschinen mit
Startunterbrechungen ausrüsten können.17 Folglich kam das
Gericht zu dem Schluss, dass der Frachtführer nicht alle mög-
lichen Maßnamen ergriffen hatte, um den Verlust der Waren
zu vermeiden.

Allgemein gilt, dass der Trend in der niederländischen
Rechtsprechung in Bezug auf die Anwendung des Art. 17
Abs. 2 CMR dahingehend tendiert, dass ein Frachtführer jede
auch nur erdenkliche Maßnahme treffen muss, um sich auf
Art. 17 Abs. 2 CMR berufen zu können. Hierbei ist es ist
nicht entscheidend, ob der Verlust oder die Beschädigung auf
Diebstahl, Sachbeschädigung, Brandstiftung oder eine andere
Ursache zurückzuführen ist.18 Ein Haftungsausschluss auf-
grund von »höherer Gewalt« ist daher auch eine ausgespro-
chene Seltenheit.19

II. Schadensersatz im Sinne des Art. 23 CMR: 
»Zölle und sonstige aus Anlass der Beförderung 
des Gutes entstandene Kosten« im Sinne des 
Art. 23 Abs. 4 CMR

In der niederländischen Rechtsprechung wird in den
meisten Fällen eine beschränkte Haftung im Sinne des Art. 23
CMR angenommen. Die Niederlande sind bekannt dafür, dass
eine Anwendung des Art. 29 CMR, also eine unbeschränkte
Haftung, eher außergewöhnlich ist.20 Ladungsinteressenten
haben daher auch verständlicherweise alles versucht, die  Haf -
tung des Frachtführers auf einem anderen Wege auszuweiten.
Eine mögliche Ausweitung der Haftung des Frachtführers
ist die Anwendung des Art. 23 Abs. 4 CMR, d.h. eine Erstat-
tung von »Zöllen« und »sonstigen aus Anlass der Beförde-
rung  entstandenen Kosten«. Gerade beim Diebstahl von z.B.
Zigaretten besteht oft der größte Teil des Schadens für die
 Ladungsinteressenten aus den noch zu entrichtenden Ver-
brauchssteuern. Bei noch zu zahlenden Einfuhrzöllen oder
Verbrauchssteuern haben Kläger oft versucht, eine höhere
Haftung des Frachtführers, aufgrund von Art. 23 Abs. 4 CMR
zu erreichen.

Der Hoge Raad hat sich am 14. Juli 2006 zur Auslegung
des Art. 23 Abs. 4 CMR geäußert.21 Die Entscheidung des
Hoge Raads basiert auf folgendem Sachverhalt. Der Kläger im
Kassationsverfahren hatte einen Frachtführer beauftragt, eine
Ladung Zigaretten nach Italien zu transportieren. In Italien
wurden die Zigaretten gestohlen. Da die Zigaretten im  Rah -
men des gemeinschaftlichen Versandverfahrens, also ohne  eine

vorherige Entrichtung der Zollabgaben und Verbrauchs steu -
ern transportiert wurden, forderten die italienischen  Finanz -
behörden den Absender auf, die fälligen Abgaben zu entrich-
ten. Der Absender probierte daraufhin, sich diese Kosten von
dem Frachtführer erstatten zu lassen. Nachdem eine Anwen-
dung des Art. 29 CMR gescheitert war, versuchte der Kläger
es mit Art. 23 Abs. 4 CMR. Der Hoge Raad entschied, dass
unter »Zölle und sonstige aus Anlass der Beförderung ent-
standene Kosten« lediglich die Kosten des Ladungsinteres-
senten zu verstehen seien, die unmittelbar zusammenhängen
mit der normalen Ausführung des vorliegenden Transportes.22

Dies beinhalte nicht die hier geforderten Kosten, die lediglich
aufgrund des Steueraussetzungsverfahrens mit dem Verlust
der Güter im Zusammenhang stünden.23 Der Hoge Raad ent-
schied sich also eindeutig für eine enge Auslegung des Art. 23
Abs. 4 CMR. Ladungsinteressenten bleiben in der Regel auch
auf diesen Kosten sitzen.24

III. Einige aktuelle Ausnahmen zur extrem frachtführer-
freundlichen Interpretation des Art. 29 CMR

Ich erwähnte bereits, dass eine Anwendung des Art. 29
CMR in den Niederlanden praktisch kaum vorkommt.25

 Ladungsinteressenten können in der Regel nicht beweisen,
dass ein Vorsatz oder »ein dem Vorsatz gleichstehendes Ver-
schulden« gegeben ist. Es gibt jedoch in der aktuellen nieder-
ländischen Rechtsprechung vereinzelte Beispiele, in denen
 Ladungsinteressenten sich erfolgreich auf Art. 29 CMR haben
berufen können. Auffällig ist, dass es sich hierbei um Klagen
gegen große Paketdienste, wie z.B. DHL, TNT oder UPS
handelte.

Ein Beispiel ist die Entscheidung des Landgerichts
Haarlem vom 17. Mai 2006 (S&S 2008/43).26 Hier ging es um
ein Paket mit Computerteilen, das dem beklagten Paketdienst
in den Niederlanden übergeben wurde, und daraufhin zum
Logistikzentrum des Beklagten in Köln verbracht wurde. Der
Beklagte verwendete für alle Pakete ein Track & Tracing
 System. Der Eingang des Pakets im Kölner Logistikzentrum
wurde registriert. Beim Empfänger kam das Paket jedoch nie
an. Weiterhin war ein Ausgang des Paketes nicht vom Track &
Tracing System registriert worden. Der Kläger ging davon aus,
dass Angestellte des Beklagten das Paket entwendet hatten,
und forderte vollumfänglichen Schadenersatz aufgrund von
Art. 29 CMR. Das Gericht stellte zunächst fest, dass der Klä-
ger beweisen müsse, dass der Beklagte oder seine Hilfsperso-
nen vorsätzlich gehandelt hätten bzw. dass ein dem Vorsatz
gleichzustellendes Verschulden vorliege. Der Kläger war dem-
zufolge in hohem Maße abhängig von den Informationen des

TranspR 3-2009 Eckoldt, Die niederländische CMR-Rechtsprechung 119

17 Idem, unter Punkt 3.8.
18 Gerichtshof Hertogenbosch, 6. Februar 2007, LJN: AZ8262.
19 Siehe z.B. Landgericht Leeuwarden, 9. April 2003, S&S 2004, 46.
20 Dies ist unter anderem zurückzuführen auf zwei Entscheidungen des

Hoge Raads vom 5. Januar 2001, NJ 2001, 391 und 392. Der Hoge
Raad definierte in diesen Entscheidungen die Voraussetzungen für das
Vorliegen eines dem Vorsatz gleichstehendes Verschulden im Sinne
des Art. 29 CMR. Siehe auch z.B. Haak, TransportR 2006, S. 332 und
Hendrikse/Margetson/Maters in »CMR: International vervoer van
goederen over de weg«, 2005, S. 189 ff.

21 Hoge Raad, 14. Juli 2006, NJ 2006, 599 und LJN: AW3041.
22 Idem, unter Punkt 3.2.2.
23 Idem.
24 Siehe z.B. Landgericht Haarlem, 27. August 2008, LJN: BE9495,

 unter Punkt 2.53.
25 Siehe FN 18.
26 Landgericht Haarlem, 17. Mai 2006, S&S 2008, 43.
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Beklagten. Der Beklagte weigerte sich jedoch, nähere Infor-
mationen in Bezug auf die Abläufe und die Präventivmaßnah-
men in seinem Logistikzentrum zu erteilen. Aufgrund der
vorliegenden Umstände sah das Gericht den von dem Kläger
vorgetragenen Sachverhalt als ausreichend an. Da ein Eingang
aber kein Ausgang des Paketes vom Track & Tracing System
des Beklagten registriert wurde, ging das Gericht davon aus,
dass das Paket aus der exklusiven Einflusssphäre der Beklag-
ten, d.h. im Kölner Logistikzentrum, abhandengekommen
war. Im Hinblick auf diese Umstände ging das Gericht davon
aus, dass eine Beteiligung eines oder mehrerer Mitarbeiter des
Beklagten an dem Verschwinden des Päckchens vorläufig als
bewiesen anzusehen sei.27 Das Gericht kam dem Kläger in
die sem Fall also mit einer vorläufigen Beweisvermutung zu
Hilfe. Dem Beklagten wurde die Möglichkeit geboten, diese
Beweisvermutung mittels Gegenbeweis zu entkräften.

Ein ähnlicher Sachverhalt lag einer Entscheidung des
Gerichtshofs Den Haag vom 28. November 2007 zugrunde.28

In diesem Fall ging es um eine Palette mit Computerzubehör.
Der Eingang und der Ausgang dieser Palette waren im nieder-
ländischen Logistikzentrum des Beklagten verzeichnet wor-
den. Die Palette hatte folglich das Logistikzentrum wieder
verlassen. Beim Empfänger in England kam die Palette jedoch
nie an. Der Absender und spätere Kläger bat den Beklagten,
den Verbleib der Sendung zu klären. Man teilte dem Absender
daraufhin lediglich mit, dass die Suche nach der Sendung lei-
der nichts ergeben hätte und dass man nicht wüsste, wo die
Palette geblieben sei. Der Kläger berief sich im anschließenden
Verfahren auf Art. 29 CMR und argumentierte, dass davon
auszugehen sei, dass ein Mitarbeiter des Beklagten an dem
Verschwinden der Sendung beteiligt gewesen sein müsse. Der
Beklagte hielt dem lediglich entgegen, dass er nicht wisse, was
mit der Sendung passiert sei. Erst gegen Ende des Berufungs-
verfahrens im Jahr 2006 – sieben Jahre nach dem Verschwin-
den der Sendung – wurde von dem Paketdienst ein Unter -
suchungsbericht vorgelegt, aus dem hervorging, dass die
Sendung im Jahr 1999 irgendwo in England aufgetaucht sei.
Was danach mit der Sendung geschehen ist, war jedoch wiede-
rum unklar. Sowohl das Landgericht als auch der Gerichtshof
kamen zu dem Urteil, dass der Beklagte im vorliegenden Fall
aufgrund von Art. 29 CMR vollumfänglich haftete.29

Im Gegensatz zu der hier beschriebenen Entscheidung
des Landgerichts Haarlems wählte der Gerichtshof jedoch
 einen anderen prozessrechtlichen Weg, um dem Kläger das
Nehmen der Beweishürde des Art. 29 CMR zu erleichtern.
Das Gericht ging davon aus, dass der Beklagte den von dem
Kläger vorgetragenen Sachverhalt nicht ausreichend bestritten
habe.30 Das Gericht kam dem Kläger also schon vor einer
 Beweisaufnahme zu Hilfe. Es ging davon aus, dass der Kläger
unbestritten dargelegt hatte, dass Mitarbeiter des Paketdiens -
tes beim Verschwinden der Sendung beteilig waren.

Zuletzt möchte ich eine noch nicht veröffentliche Ent-
scheidung des Gerichtshofs Den Haag vom 31. Juli 2008 vor-
stellen.31 Wiederum handelt es sich um ein Päckchen, dessen
Eingang in einem Logistikzentrum registriert wurde aber des-
sen Ausgang bzw. weiterer Verbleib undeutlich war. Der
 Paketdienst machte in diesem Fall eine negative Feststellungs-
klage in den Niederlanden anhängig und forderte, dass das
Gericht feststellt, dass er im vorliegenden Fall lediglich be-
schränkt haftet. Der Absender bestritt die Feststellung der be-
schränkten Haftung und führte an, dass im vorliegenden Fall
die Voraussetzungen des Art. 29 CMR erfüllt seien. Wider kla -
ge wurde vom Absender nicht erhoben. Er hatte bereits  eine

Leistungsklage in Deutschland eingebracht. Das erstins tanz -
liche Gericht kam zu dem Urteil, dass der Paketdienst  unbe -
schränkt haftet.32 Folglich wurde die negative Feststellungs-
klage des Paketdienstes abgewiesen. Auch das anschließende
Berufungsverfahren lief für den Paketdienst nicht viel besser
ab. Der Paketdienst konnte nicht näher erläutern, was mit
dem Päckchen geschehen war. Zur Unterstützung seiner Argu -
mentation führte er unter anderem an, dass Dritte den Ver-
sandbereich aufgrund der getroffenen Sicherungsmaßnahmen
nicht unbeaufsichtigt hätten betreten können. Gerade diese
Bemerkungen führte dazu, dass der Paketdienst auch in zwei-
ter Instanz scheiterte. Da der Paketdienst davon überzeugt
war, dass sein eigener Versandbereich dermaßen ge sichert sei,
dass es für Dritte nicht möglich sei, ungesehen ein Päckchen
zu entwenden, nahm das Gericht an, dass das Päckchen inner-
halb der Einflusssphäre des Paketdienstes verschwunden sei.33

Unter diesen Umständen ging der Gerichtshof davon aus,
dass der Paketdienst die vom Absender vorgetragene Behaup-
tung, dass die Voraussetzung für eine Anwendung des Art. 29
CMR erfüllt sei, nicht ausreichend bestritten habe.34 Anders
gesagt, der Behauptung des Absenders, dass der negativen
Feststellungsklage nicht stattgegeben werden konnte, war
nicht ausreichend widersprochen worden.

Erwähnenswert ist weiterhin eine Zwischenbemerkung
des Gerichtshofs Den Haag zu dem Umstand, dass es sich im
Vorliegenden um eine negative Feststellungsklage handelte.
Die Tatsache, dass bei der vorliegenden negativen Feststel-
lungsklage nicht die Ladungsinteressenten sondern der
Frachtführer der Initiativnehmer ist, könnte nach Meinung
des Gerichtshofs dazu führen, dass die Beweislast anders ver-
teilt wird, und zwar in dem Sinne, dass der Frachtführer be-
weisen müsse, dass unter den vorliegenden Umständen die
Voraussetzungen des Art. 29 CMR nicht erfüllt seien.35 Diese
mögliche Umkehr der Beweislast wurde vom Gerichtshof
 jedoch nicht weiter verfolgt.

Abschließend möchte ich zur niederländischen Recht-
sprechung zu Art. 29 CMR noch Folgendes anmerken. Bei
den soeben beschriebenen Entscheidungen wurde eine An-
wendung des Art. 29 CMR, sprich ein vorsätzliches Handeln,
lediglich aufgrund einer prozesstechnischen »Hilfestellung«
der Gerichte angenommen. Es ist jedoch davon auszugehen,
dass die niederländischen Gerichte derartige »Hilfestellun-
gen« nur unter sehr außergewöhnlichen Umständen leisten. In
der Regel bleibt es dabei, dass in der niederländischen Recht-
sprechung eine unbeschränkte Haftung äußerst selten ange-
nommen wird, da die Ladungsinteressenten meistens an der
damit zusammenhängenden hohen Beweishürde scheitern.

IV. Aufeinanderfolgende Frachtführer im Sinne der
Art. 34 ff. CMR

Im Folgenden möchte ich kurz auf die aktuelle nieder-
ländische Rechtsprechung zur Beförderung durch aufeinan -
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27 Idem, unter Punkt 5.9.
28 Gerichtshof Den Haag, 28. November 2007, LJN: BB9150.
29 Landgericht Den Haag, 10. April 2002 und 19. Mai 2004.
30 Gerichtshof Den Haag, 28. November 2007, LJN: BB9150, unter

Punkt 10.6.
31 Gerichtshof Den Haag, 31. Juli 2008, Aktenzeichen 105.004.167/01.
32 Landgericht Rotterdam, 1. Oktober 2003 und 4. Mai 2005.
33 Gerichtshof Den Haag, 31. Juli 2008, Aktenzeichen 105.004.167/01,

unter Punkt 3.6.
34 Idem.
35 Idem, unter Punkt 3.2.
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derfolgende Frachtführer im Sinne der Art. 34 ff. CMR ein ge -
hen. In den letzten Jahren hat es sich gezeigt, dass niederlän-
dische Gerichte die in Art. 34 CMR genannten Voraussetzun-
gen für die Anwendung dieser Regelung sehr weit auslegen.
Hiermit meine ich die in Art. 34 CMR beschriebene Voraus-
setzung, dass jeder folgende Frachtführer das Gut und den
Frachtbrief annehmen muss. Ich möchte dies kurz anhand
von drei aktuellen Entscheidungen erläutern.

Der Gerichtshof Den Haag hat sich am 13. September
2005 zu einem Sachverhalt geäußert, bei dem zwei Frachtfüh-
rer beteiligt waren, die ich im Nachstehenden als »F1« und
»F2« bezeichnen möchte.36 Ein Absender schloss einen
Frachtvertrag mit Frachtführer F1. F1 schloss wiederum einen
Frachtvertrag mit dem Frachtführer F2. Der Frachtführer F2
wurde auf dem Frachtbrief als Frachtführer erwähnt. Der
Frachtbrief wurde auch von ihm unterzeichnet. Eine Unter-
schrift des Absenders auf dem Frachtbrief fehlte. Da die
 Waren während des Transports beschädigt wurden, verklagte
der Absender F1 und F2. Frachtführer F2 führte daraufhin
an, dass zwischen ihm und dem Absender kein Frachtvertrag
zustande gekommen sei und dass der Absender deshalb ledig-
lich F1 haftbar machen könne. Das Landgericht Rotterdam
folgte F2 in dieser Argumentation und wies die Klage des Ab-
senders in Bezug auf F2 ab.37 Im darauf folgenden Berufungs-
verfahren kam der Gerichtshof Den Haag jedoch zu einem
anderen Urteil. Der Gerichtshof betonte, dass F2 auf dem von
ihm erstellten und unterzeichneten Frachtbrief als Frachtfüh-
rer erwähnt sei. Weiterhin habe F2 die Güter angenommen.
Das Gericht stellte daraufhin fest, dass eine Anwendung der
Art. 34 ff. CMR nicht notwendigerweise voraussetzt, dass der
Frachtführer den Frachtbrief (und die Güter) von seinem ver-
traglichen Vorgänger, der nicht als Frachtführer im Fracht-
brief erwähnt sein muss, entgegennimmt.38 Dass der erste
Frachtführer F1 weder den Frachtbrief noch die Güter von
dem Absender angenommen hatte, war aus Sicht des Gerichts
für Anwendung von Art. 34 ff. CMR nicht problematisch. F1
und F2 waren demzufolge anzusehen als aufeinanderfolgende
Frachtführer.

Die folgende Entscheidung ist eine Entscheidung des
Gerichtshofs Amsterdam vom 11. Oktober 2007.39 Der Sach-
verhalt ähnelt im Hinblick auf die wesentlichen Punkte dem
Sachverhalt, der der Entscheidung des Gerichtshofs Den
Haag zugrunde lag. Also wieder eine Frachtführerkette mit
zwei Frachtführern, die ich hier wiederum als »F1« und »F2«
bezeichnen möchte. Der Frachtführer F2 holte die Güter bei
dem Spediteur des Absenders ab und erhielt die Güter folg-
lich nicht vom Frachtführer F1. Der Frachtführer F2 erstellte
da raufhin selbst einen Frachtbrief, der jedoch nicht von dem
Absender oder dessen Spediteur unterzeichnet wurde. Die
Güter wurden noch vor der Ankunft beim Empfänger ge-
stohlen. Im anschließenden Verfahren ging es unter anderem
um die Frage, ob die Frachtführer F1 und F2 als aufeinan -
derfolgende Frachtführer zu qualifizieren seien. In Bezug auf
die Annahme der Güter bestätigte der Gerichtshof Amster-
dam, die weite Auslegung des Gerichtshofs Den Haag. Die
Art. 34 ff. CMR würden auch Anwendung finden, wenn die
Güter, wie im vorliegenden Fall, dem zweiten Frachtführer
vom Spediteur des Absenders zur Verfügung gestellt wur-
den.40 Der Gerichtshof Amsterdam urteilte jedoch letzt -
endlich, dass die Art. 34 ff. CMR keine Anwendung finden
würden, da im vorliegenden Fall keine »Annahme des Fracht-
briefes« vorliege.41 Der Frachtbrief sei nicht vom Absender
und/oder von F1 erstellt und unterzeichnet worden. Lediglich

der Fahrer von F2 habe den Frachtbrief erstellt und als Einzi-
ger namens F2 unterzeichnet. Da der Frachtbrief folglich nicht
von F2 übernommen wurde, ging der Gerichtshof davon aus,
dass die Voraussetzung für die Anwendung der Art. 34 ff.
CMR nicht erfüllt seien. Interessant ist hier, dass der Ge-
richtshof Den Haag in der hiervor erwähnten Entscheidung
zum Fehlen der Unterschrift des Absenders anmerkte, dass
das Fehlen der Unterschrift des im Frachtbrief genannten Ab-
senders nicht mit sich mitbringe, dass die Art. 34 ff. CMR
 keine Anwendung finden würden.42

Ich komme zur dritten Entscheidung: eine bislang noch
nicht veröffentlichte Entscheidung des Gerichtshofs Herto-
genbosch vom 4. März 2008.43 Hier ging es um drei Fracht-
führer, die ich als »F1«, »F2« und »F3« bezeichne. Der Fracht-
führer F1 hatte den Frachtbrief erstellt. Die Güter, die von
Deutschland in die Niederlande transportiert werden sollten,
wurden beim Absender von F3 abgeholt. F3 nahm hier auch
den von F1 erstellten Frachtbrief entgegen. Da der Fahrer von
F3 die Güter schlecht sicherte, kam es zu einer Beschädigung
während des Transports. Der Absender verklagte daraufhin
F1 in Deutschland auf Schadensersatz. In Bezug auf einen
möglichen Regress von F1 auf den in den Niederlanden ansäs -
si gen Frachtführer F2 vernachlässigte F1 die einjährige  Ver jäh -
rungsfrist. Im anschließenden in den Niederlanden geführten
Regressverfahren wurde F1 mit der Einrede der Verjährung
konfrontiert. Zu seiner Rettung berief F1 sich auf die Anwen-
dung der Art. 34 ff. CMR und somit auch auf die Verjäh-
rungsregelung des Art. 39 Abs. 4 CMR. Diese Strategie hatte
in der ersten Instanz Erfolg.44

Im anschließenden Berufungsverfahren vor dem Ge-
richtshof Hertogenbosch bestritt der Frachtführer F2 die
 Anwendung der Art. 34 ff. CMR mit dem Argument, dass er
keinen Teil des vorliegenden Transports ausgeführt und dem-
zufolge auch weder die Güter noch den Frachtbrief angenom-
men habe. In seiner Entscheidung betonte der Gerichtshof
Hertogenbosch jedoch, dass die Voraussetzungen für die
 Anwendung der Art. 34 ff. CMR weit auszulegen seien, und
begründete dies mit den schutzwürdigen Interessen der
 Ladungsinteressenten.45 Hiermit meinte das Gericht die in
Art. 36 CMR geregelte Möglichkeit des Ladungsinteressen-
ten, mehrere Frachtführer aus vertraglicher Haftung in An-
spruch nehmen zu können. Für das Gericht war es deshalb
nicht notwendig, dass der erste oder der zweite Frachtführer
tatsächlich selbst einen Teil des Transportes ausführten. Das
Gericht ging davon aus, dass der Frachtführer F3 im vorlie-
genden Fall den Frachtbrief und die Güter »auch namens« der
Frachtführer F1 und F2 angenommen hatte.46 Aufgrund der
in Vertretung der Frachtführer F1 und F2 erfolgten Annahme
waren die in Art. 34 CMR genannten Voraussetzungen erfüllt.
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36 Gerichtshof Den Haag, 13. September 2005, S&S 2007, 46.
37 Landgericht Rotterdam, 17. September 2003.
38 Gerichtshof Den Haag, 13. September 2005, S&S 2007, 46, unter

Punkt 9.
39 Gerichtshof Amsterdam, 11. Oktober 2007, NiPR (Nederlands inter-

nationaal Privaatrecht) 2008-3, 198.
40 Idem, unter Punkt 3.11.
41 Idem, unter Punkt 3.12.
42 Gerichtshof Den Haag, 13. September 2005, S&S 2007, 46, unter

Punkt 9.
43 Gerichtshof Hertogenbosch, 4. Maerz 2008, Aktenzeichen HD

103.000.921.
44 Landgericht Breda, 17. März 2004.
45 Gerichtshof Hertogenbosch, 4. März 2008, Aktenzeichen HD

103.000.921, unter Punkt 7.6.3.
46 Idem, unter Punkt 7.6.4.
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Die drei Frachtführer waren somit zu qualifizieren als aufei -
nanderfolgende Frachtführer. Für F2, der die Anwendung der
Art. 34 ff. CMR in erster Hinsicht bestritten hatte, war dies
 jedoch Glück im Unglück, er konnte sich nämlich, da er selbst
keinen Teil des Transportes ausgeführt hatte und folglich auch
nicht die Beschädigung verursacht hatte, mit Erfolg auf die
Rückgriffsreglung des Art. 37 CMR berufen. F1 hätte das
Rückgriffsverfahren im Sinne des Art. 39 CMR gegen F3, des-
sen Fahrer den Schaden verursacht hatte, und nicht gegen F2
führen müssen, so der Gerichtshof.47

D. Deutsche Streitverkündungen in 
deutsch-niederländischen CMR-Verfahren

Deutsche Streitverkündungen in niederländischen Ver-
fahren ist eine typisch deutsch-niederländische prozessrecht-
liche Komplikation. Bei der Behandlung dieses Themas ist
vorweg wichtig zu erwähnen, dass das niederländische Pro-
zessrecht keine Streitverkündung kennt. Es besteht lediglich
die Möglichkeit, eine dritte bis jetzt nicht an einem Verfahren
beteiligte Partei auf Gewährleistung zu verklagen.48

I. Rechtshängigkeit und Interventionswirkung

In niederländischen Verfahren – oft handelt es sich hier-
bei um negative Feststellungsklagen – wird von den  deutschen
Beklagten öfters eingewendet, man habe dem Kläger doch
schon in einem deutschen Verfahren den Streit verkündet.49 In
diesem Zusammenhang haben deutsche Streitverkünder die
niederländischen Gerichte des Öfteren gebeten, sich für un-
zuständig zu erklären oder das Verfahren auszusetzen. Exem-
plarisch verweise ich hier auf eine Entscheidung des Gerichts-
hofs Den Haag vom 22. Mai 2008.50 Der Gerichtshof hat in
dieser Entscheidung, wie auch andere niederländische Gerich-
te vor ihm, eindeutig entschieden, dass aufgrund einer Streit-
verkündung nicht die Rede sein kann von einem rechtshängi-
gen Verfahren im Sinne des Art. 31 Abs. 2 CMR zwischen dem
Streitverkünder und dem Streitverkündungs empfänger.51 Das
Gericht sah sich demzufolge auch nicht veranlasst, sich für un-
zuständig zu erklären. Darüber hinaus versuchte der deutsche
Streitverkünder, die Aussetzung des niederländischen Verfah-
rens wegen eines Zusammenhanges mit dem bereits in
Deutschland laufenden Verfahrens zu bewirken, da die CMR
hierzu keine Reglung kennt, berief er sich auf Art. 28 EuGV-
VO. Der Gerichtshof entschied, dass auch eine Aussetzung des
niederländischen Verfahrens aufgrund von Art. 28 EuGVVO
wegen im Zusammenhang stehenden Klagen nicht in Frage
 käme. Das Gericht begründete dies unter anderem damit, dass
eine Aussetzung nicht verhindern kann, dass niederländische
und deutsche Gerichte in  Bezug auf eine Anwendung des
Art. 29 CMR zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen.52

Mit einer ähnlichen Begründung äußerte sich das Land-
gericht Rotterdam am 19. September 2007 zu dem Gesuch
 eines deutschen Streitverkünders, das niederländische Verfah-
ren aufgrund von Art. 28 EuGVVO auszusetzen.53 Das Land-
gericht kam zu dem Schluss, dass eine Aussetzung – unabhän-
gig von der Streitverkündung – nicht in Frage käme. Dies
begründete das Gericht wiederum mit dem großen Gegensatz
in der deutschen und niederländischen Rechtsprechung in
 Bezug auf die Anwendung des Art. 29 CMR.54

Die Entscheidung des Gerichtshofs und die des Land-
gerichts zeigen deutlich, dass niederländische Gerichte nicht

bereit sind, sich einer Entscheidung eines deutschen Gerichts
zu Art. 29 CMR anzuschließen. Man geht davon aus, dass
deutsche Gerichte Tatsachen eventuell anders qualifizieren
und demnach schneller eine unbeschränkte Haftung anneh-
men. Auch eine Anwendung des Art. 65 Abs. 1 unter a) i. V. m.
Art. 65 Abs. 2 S.2 EuGVVO kann dies nicht ändern. Art. 29
CMR verweist immerhin explizit auf »das Recht des angeru-
fenen Gerichtes«.55 Diese ausdrückliche Anwendung der Lex
Fori, die dazu führen kann, dass der gleiche Sachverhalt unter-
schiedlich qualifiziert wird, kann meines Erachtens nicht mit -
tels einer Anwendung des Art. 65 EuGVVO umgangen wer-
den. Im Hinblick auf eine mögliche Anwendung des Art. 29
CMR müssen die relevanten Tatsachen deshalb bei  einem neu-
en Verfahren in einem anderen Vertragsstaat erneut unter Zu-
hilfenahme der Lex Fori beurteilt werden. Von einer grenz-
überschreitenden Interventionswirkung in Bezug auf  eine
Feststellung von Tatsachen, die nach deutscher Ansicht zu
 einer unbeschränkten Haftung im Sinne des Art. 29 CMR
führen, sollte man daher nicht ausgehen.

II. Auswirkung auf die Verjährung

Ein weiterer wichtiger Aspekt bei der Streitverkündung
ist die Frage, welche Auswirkung eine deutsche Streitver kün -
dung aus niederländischer Sicht auf die Verjährung hat. Da das
niederländische Prozessrecht keine Streitverkündung kennt,
gibt es im niederländischen Recht auch keine Regelung, die
dem § 204 BGB ähnelt. Was passiert also, wenn der  deutsche
Streitverkünder und gleichzeitig Beklagte im niederländischen
negativen Feststellungsverfahren erst nach dem Verstreichen
der einjährigen Verjährungsfrist Widerklage im niederländi-
schen Verfahren erhebt, also einen möglichen  Regressanspruch
gegen den Kläger geltend macht? Hat die Streitverkündung die
Verjährung unterbrochen oder gehemmt?

Eine konkrete Entscheidung zu dieser Frage ist leider
nicht bekannt. Es ist deshalb nicht sicher, ob eine Streitver-
kündung die Unterbrechung der Verjährung im Sinne des
Art. 32 Abs 3 CMR bewirkt.56 Aufgrund des Wortlauts von
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47 Idem, unter Punkt 7.7.4 ff.
48 Im Niederländischen »vordering tot vrijwaring« (siehe Art. 210 ff. der

niederländischen Zivilprozessordnung).
49 Ich habe hier folgenden Standardfall vor Augen: In einem deutschen

Verfahren (z.B. zwischen dem Absender und dem Hauptfrachtführer)
wird einem niederländischen Unterfrachtführer der Streit verkün-
det. Aufgrund der Umstände kann  der Unterfrachtführer nicht in
Deutschland verklagt werden (z.B. Transport von Rotterdam nach
Paris; keine Gerichtsstandswahl zugunsten eines deutschen Gerichts).
Art. 6 EuGVVO findet hier keine Anwendung (Siehe z.B. De Meij,
Samenloop van CMR-Verdrag en EEX-Verordening, 2003, S.266).
Der deutsche Streitverkünder wird einen möglichen Regressprozess
wahrscheinlich in den Niederlanden führen müssen, da der niederlän-
dische Unterfrachtführer meistens bereits eine negative Feststellungs-
klage in den Niederlanden eingebracht hat.

50 Gerichtshof Den Haag, 22. Mai 2008, LJN: BD5586.
51 Idem, unter Punkt 9.
52 Idem, unter Punkt 27.
53 Landgericht Rotterdam, 19. September 2007, LJN: BB7424.
54 Idem, unter Punkt 5.1.
55 Dies wäre hier das niederländische und nicht das deutsche Recht, da

der Regressprozess in den Niederlanden geführt wird.
56 Die Frage, in wiefern eine Streitverkündung eventuell zu qualifizieren

ist als eine Reklamation im Sinne des Art. 32. Abs. 2 CMR, lasse ich
hier unbeantwortet. Weiterhin möchte ich darauf hinweisen, dass es
nach niederländischer Sicht undeutlich ist, ob eine Unterbrechung der
Verjährung nach einer vorherigen Hemmung der Verjährung möglich
ist (siehe hierzu Ten Braak, in »CMR: Internationaal vervoer van
 goederen over de weg«, 2005, S. 232 ff.).
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Art. 32 Abs 3 CMR würde diese Frage in einem niederländi-
schen Verfahren nach niederländischem Recht beantwortet
werden. Das niederländische Recht kennt eine allgemeine
Reglung in Bezug auf die Unterbrechung der Verjährung.
 Relevant wäre hier der Art. 3:317 BW.57 Einer Entscheidung
des Landgerichts Rotterdam vom 16. Juli 2008 lässt sich ent-
nehmen, unter welchen Voraussetzungen eine Unterbrechung
der Verjährung im Sinne des Art. 32 Abs. 3 CMR i. V. m.
Art. 3:317 BW vorliegt.58 Hierzu muss eine schriftliche Mah-
nung oder Mitteilung vorliegen, aus der unmissverständlich
hervorgeht, dass der Gläubiger sich sein Recht vorbehält, sei-
nen Anspruch geltend zu machen. Diese Mahnung oder Mit-
teilung muss für den Schuldner eine ausreichend deutliche
Warnung sein, sodass er auch nach dem Ablauf der Verjäh-
rungsfrist über das nötige Beweismaterial verfügt, um sich
möglicherweise gegen eine Klage verteidigen zu können.59

Aus dem Wortlaut der Streitverkündung müsste also unmiss-
verständlich folgen, dass der niederländische Streitverkün-
dungsempfänger damit zu rechnen hat, dass der Streitverkün-
der noch einen bestimmten Regressanspruch in der Zukunft
gegen ihn geltend machen wird. Weiterhin gilt, dass eine
Streitverkündung, die die Voraussetzungen des Art. 3:317 BW
erfüllt, aus niederländischer Sicht lediglich den Neubeginn der
Verjährung herbeiführt. Dies bedeutet, dass innerhalb eines
Jahres nach der Streitverkündung wieder eine die Verjährung
unterbrechende Handlung verrichtet werden muss.60

E. Schlussbemerkung

Ich bin mir bewusst, dass die von mir ausgewählten
Entscheidungen lediglich einen Auszug aus der aktuellen nie -
derländischen CMR-Rechtsprechung darstellen. Soweit ich
zum Zeitpunkt des Schreibens dieses Beitrages habe feststellen
können, hat es in Bezug auf die von mir soeben erläuterten
Probleme keine neuen Entwicklungen seit der Tagung im
 November 2008 gegeben. Lediglich in anderen Bereichen der
niederländischen CMR-Rechtsprechung gab es seitdem inter-
essante Entwicklungen.61 Es würde jedoch den Rahmen dieses
Beitrages sprengen, wenn ich versuchen würde, diese neuen
Entwicklungen hier einzuarbeiten.
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57 BW = Burgerlijk Wetboek.
58 Landgericht Rotterdam, 16. Juli 2008, LJN: BD9896.
59 Idem, unter Punkt 7.13 mit einem Hinweis auf die entsprechende

Rechtsprechung des Hoge Raads (NJ 2006, 642 und NJ 2004, 603).
60 Aufgrund der Tatsache, dass eine Anwendung des Art. 29 CMR eher

eine Seltenheit ist, verjähren die meisten Ansprüche immerhin nach
 einem Jahr (Art. 32 Abs. 1 CMR).

61 Erwähnenswert wären hier z.B. die zwei Entscheidungen des Hoge
Raads vom 28. November 2008, LJN: BF1886 und BF0419, in Bezug
auf die Anerkennung und Vollstreckung von deutschen CMR-Urtei-
len bei gleichzeitiger Rechtshängigkeit eines niederländischen Verfah-
rens. Der Hoge Raad hat sich in diesem Zusammenhang entschieden,
dem EuGH mehrere Fragen im Rahmen des Vorabentscheidungsver-
fahrens vorzulegen.

Aktuelle transportrechtliche Probleme in Frankreich

Alexandre Gruber,1 Avocat au Barreau de Paris

Da die Franzosen einen widersprüchlichen Geist ha-
ben, habe ich ein Thema gewählt, das die französischen Juris-
ten seit mehr als einem Jahrhundert beschäftigt, und das nicht
direkt dem Transportrecht, sondern dem Versicherungsrecht
zuzurechnen ist.

Das Thema behandelt den Direktanspruch des ge-
schädigten Dritten gegen den Haftpflichtversicherer des
Schadensverursachers. Es handelt sich dabei um ein franzö-
sisches Rechtsinstitut, das man wie folgt definieren kann: es ist
der Klageanspruch, der es einem Schadenersatzberechtigten
erlaubt, direkt gegen den Haftpflichtversicherer des Scha-
densverursachers vorzugehen, um die Bezahlung der Entschä-
digungsleistung aus dem Versicherungsvertrag zu verlangen.
Dieser Anspruch besteht unabhängig davon, ob der Schadens -
verursacher aufgrund einer vertraglichen oder deliktischen
Haftung gegenüber dem Geschädigten verantwortlich ist.

Wir werden uns auf den Bereich des Transportrechts
beschränken, und dabei den französischen Direktklagean-
spruch des Entschädigungsberechtigten von Waren, die wäh-
rend eines Transportes verloren oder havariert wurden, gegen
den Haftpflichtversicherer des Frachtführers oder Spediteurs
erörtern. Ich möchte jedoch anmerken, dass dieselben Regeln
auf alle Arten von Schadensersatzansprüchen anwendbar 
sind.

In der französischen Rechtspraxis wird regelmäßig ein
Verfahren gegen den (die) Frachtführer oder/und den (die)
Spediteur(e) eingeleitet (die ganze »Transportkette« wird oft
in Frankreich verklagt), und es kommt nur selten vor, dass die
Haftpflichtversicherer dieser Transportunternehmen nicht
auch in das Verfahren miteinbezogen werden.

Es können auch ausländische Versicherungsunterneh-
men oder P&I Clubs verklagt werden.

Einer der Gründe die mich dazu bewegt haben, dieses
Thema mit Ihnen zu erörtern, ist dass das französische Kassa-
tionsgericht im Jahre 2000 eine wichtige Entscheidung bezüg-
lich des Direktanspruchs im internationalem Verkehr in  einem
Fall entschieden hat, indem ein deutsches Versicherungsun ter -
nehmen beteiligt war, das ich vertreten durfte.

Der Leitgedanke des Direktklageanspruchs in der fran-
zösischen Rechtsordnung ist die besondere Schutzwürdigkeit
der geschädigten Personen. Der Direktanspruch der Geschä-
digten brachte eine schnellere Entschädigungsabwicklung, so-
wie ein weiteres Spektrum an zahlungsfähigen Schuldnern.

1 Ich bedanke mich sehr für die Unterstützung von Herrn Kollegen
 Raphaël Seidler, der bei der Verfassung dieses Vortrags mitgeholfen hat.

 
 

Schadenersatzberechtigter 
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Direktanspruch 
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